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1. Vorwort  
 

Wir sehen den Schutz vor sexualisierter Gewalt der uns anvertrauten Kinder als 

wichtigen Baustein unserer Einrichtungskonzeption an. Der Aufbau unseres 

Schutzkonzeptes erfolgt in Anlehnung an die Präventionsordnung Diözese 

Rottenburg-Stuttgart und der Arbeitshilfe des Landesverbandes Kath. 

Kindertagestätten.  

 

1.1 Ziel  
 

Ziel unseres Schutzkonzeptes ist es, Kindern den größtmöglichen Schutz vor 

sexualisierten Gewalterfahrungen zu bieten und dazu alle präventiven Maßnahmen 

zu ergreifen, die relevant sind.  

Unsere Kita St. Antonius soll ein sicherer Raum sein, der Kindern altersgerechte 

Freiräume lässt. Wir übernehmen die Verantwortung, für die Sicherheit in unserer Kita 

zu sorgen, indem wir uns dem Thema stellen und uns zielführend und regelmäßig mit 

potenziellen Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt auseinandersetzen. Wir verstehen 

dies als Aufgabe innerhalb unseres Qualitätsmanagementsystems. Daher sind die 

konkreten Ausgestaltungen der einzelnen Maßnahmen im QHB der Tageseinrichtung 

detailliert geregelt und werden kontinuierlich überprüft.  

Im folgenden Text sind entsprechende Regelungen mit dem Buchsymbol           

gekennzeichnet.    

Das Leitbild und die Konzeption unserer Kindertageseinrichtung dienen als 

pädagogischer und fachpolitischer Orientierungsrahmen und liefern Eckdaten für die 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Praxis. Es werden in allen 

Dokumenten Ziele gemeinsam festgelegt und Maßnahmen zur Umsetzung benannt.  

Ein reger Austausch und eine fachliche Reflexion im Team1 und in Einzelgesprächen 

optimiert den Prozess und erlaubt allen Beteiligten Wissenslücken schnell zu schließen 

und die Aufmerksamkeit hoch zu halten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Der Begriff Team, beschreibt die Dienstbesprechung aller päd. Mitarbeiter der Einrichtung.  
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2. Personalauswahl und Personalentwicklung  
 

Prävention von sexuellem Missbrauch wird vom Träger (Kath. Kirchengemeinde St. 

Martinus Schwabsberg mit Dienstgeber Pfarrer Zorn und dem 

Kindergartenbeauftragten Verwaltung Gerhard Staudenecker) vor der Einstellung im 

Vorstellungsgespräch angesprochen.   

Dabei bringt der Träger zum Ausdruck, dass der Schutz von Kindern eine hohe 

Priorität hat und verweist auf das institutionelle Schutzkonzept der Einrichtung.  

Die Präventionsarbeit in der Kita zum Schutz der Kinder vor körperlichen und 

psychischen Misshandlungen, sexuellem Missbrauch, übergriffigen Verhalten und 

Vernachlässigung wird im Bewerbungsgespräch durch offene Fragestellungen 

thematisiert. Der Bewerber2 kann dabei erste Fragen stellen und sein bisheriges 

Wissen von anderen Institutionen und Fortbildungen einbringen.  

Alle haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter3, die im Kontakt mit den Kindern stehen, 

legen zu Beginn ihrer Tätigkeit und mindestens alle fünf Jahre ein erweitertes 

Führungszeugnis und eine Selbstverpflichtungserklärung vor und unterzeichnen den 

Verhaltenskodex der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Einhaltung dieser Fristen und 

den Hinweis an die jeweiligen Mitarbeiter ist Trägeraufgabe.   

Der diözesane Verhaltenskodex ist verbindlich und gilt übergreifend für alle 

katholischen Kindertageseinrichtungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart als 

Dienstanweisung.4 

 

Während der Einarbeitungszeit, in den jährlich stattfindenden 

Mitarbeiterjahresgesprächen und im Team wird das Thema durch die 

Einrichtungsleitung thematisiert.  

Dabei geht es in erster Linie um den Austausch von Beobachtungen und 

Fallbesprechungen einzelner Kinder und Kindergruppen.  

Prävention durch Früherkennung ist hier der Gedanke der durch sachliche 

Schilderungen von Gefahrenquellen, auffälligen Verhalten und räumlichen/ 

personellen Gegebenheiten betrieben wird.  Die Mitarbeiter sollen ihre Bedenken 

wertfrei äußern können, wie etwa kein gutes Gefühl in unbeobachteten Ecken zu 

haben, Tatsachen wie Zeiten und Dauer in der ein einzelnes Kind kein Essen von 

zuhause mitbekommt, Auffälligkeiten beim Wickeln oder Äußerungen / Taten von 

Kindergruppen die Bedenken hervorrufen und ein Handeln erforderlich machen.  

In unterschiedlichen Prozessbeschreibungen des hausinternen 

Qualitätshandbuches (QHB), wie zum Beispiel der Kinderkonferenz, 

Dienstbesprechungen, dem Beschwerdemanagement für Kinder und der zum 

Schutzauftrag findet jeder Mitarbeiter neben der schrittweisen Abfolge auch 

Leitfäden und Checklisten um handeln zu können. Die Fall- und 

Teambesprechungen sollen dabei den geschützten Raum bieten heikle Themen 

anzusprechen und fremde Zuhörer auszuschließen.  

 

Die Einarbeitung jeden neuen Mitarbeiters beinhaltet neben der Unterweisung in das 

Leitbild, die Konzeption, das QHB auch eine Einführung in das institutionelle 

Schutzkonzept und in den Leidfaden zum Umgang mit Verdacht auf sexuellen 

 
2 Der Begriff: Bewerber wurde der Einfachheit halber eingesetzt. Er beinhaltet sowohl weibliche, 

männliche als auch diverse Bewerber und soll keine Diskriminierung von Personen darstellen.     
3 Der Begriff Mitarbeiter umfasst alle pädagogischen Fachkräfte unabhängig von Geschlecht und 

Ausbildung und soll keine Diskriminierung darstellen.  
4 Der Verhaltenskodex der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist im Anhang 1 beigefügt. 
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Missbrauch. Einmal jährlich wird das Schutzkonzept sowie der Umgang damit im 

Team reflektiert und weiterentwickelt – Ziel ist eine offene Team- und Feedbackkultur.  

           In den jährlichen Mitarbeiterjahresgesprächen wird auch mit Skalen gearbeitet 

die ein schnelles Controlling über eine Unzufriedenheit oder Entwicklungschancen 

der Einrichtung ermöglichen.  
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3. Dienstanweisungen und interne Verhaltensregeln 
 

Um das Wohl und den Schutz der uns anvertrauten Kindern zu sichern, gibt es in der 

kath. Kita St. Antonius folgende Bestimmungen und Handlungsanweisungen, die für 

alle Beteiligten bindet ist.  

 

Gemeinsam wurden einrichtungsinterne Richtlinien und Verhaltensweisen entwickelt. 

Diese sind Teil der Einrichtungskonzeption z.B. beschrieben in der pädagogischen 

Grundhaltung, in einzelnen Maßnahmen zur Erreichung vorgegebener Ziele usw.   

In den Prozessbeschreibungen des QHB sind sie unter anderem im 

Schutzauftrag, bei der Pflege (Wickeln und Ruhen) etc. verankert. 

Beide Dokumente sind für die Mitarbeiter dienstverpflichtend einzuhalten. Darauf 

weist der Träger auch vor der Einstellung neuer Mitarbeiter hin.  
Exkurs: Auch das Leitbild der Seelsorgeeinheit und die Dienstordnung der Diözese Rottenburg-

Stuttgart sind dienstverpflichtend einzuhalten. Dafür unterschreiben alle Mitarbeiter bei der 

Einstellung.  

 

Die (Weiter-)Entwicklung dieser Verhaltungsregeln erfordert im Team eine 

kontinuierliche Auseinandersetzung mit folgenden Aspekten der pädagogischen 

Arbeit: 

• mit der professionellen Gestaltung von Nähe und Distanz, sowie 

Grenzüberschreitungen z.B. mit übergriffigen Verhalten in dem das Kind 

ungefragt auf den Schoß gezogen oder die Nase geputzt wird (generell 

unangemessener Körperkontakt). 

• mit der Umsetzung der Kinderrechte – insbesondere dem Recht auf 

Partizipation. Beteiligung in allen Bereichen des Alltags und der Umgang mit 

Kinderbeschwerden.   

• mit Fragen eines pädagogischen verantwortlichen Umgangs mit Macht, 

Machtmissbrauch und einem respektvollen Umgang mit Kindern im Alltag.  

• mit dem Genderaspekt / der Frage der Geschlechtsneutralität auch bzgl. 

Mitarbeitern und inklusive Aspekte.  

• Grenzverletzungen, wie Gewalt von Kindern untereinander.  

 

Weitere Handlungsanweisungen sind zu finden:  

 

- Dienstordnung für die pädagogisch tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

in Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten) in der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, 2012 

- Verhaltenskodex der Diözese Rottenburg-Stuttgart  

- Leitfaden für (gesamt-)kirchengemeindliche Träger und Fachkräfte 

katholischer Kindertageseinrichtungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart von 

2017.  

Mehr unter:  www.drs.de/ansicht/artikel/praevention-kinder-und-jugendschutz.html 

- Abgabe eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses alle 5 Jahre  

       Einstellung neuer Mitarbeiter  

- Selbstauskunftserklärung 

       Einstellung neuer Mitarbeiter 

- Verpflichtende Schulung zum § 8a SGB für jede pädagogische Fachkraft 

-        QM Handbuch z.B. Schutzauftrag, Beschwerdemanagement, 

Kinderkonferenz usw.  
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- Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG), im: Kirchliches Amtsblatt für 

die Diözese Rottenburg-Stuttgart, Nr.4 vom 5. März 2018 

Zu finden unter: 
www.drs.de/fileadmin/user_upload/Datenschutz/KDG_Kirchliches_Amtsblatt_2018_Nr._04__069-096_.pdf 

 

Alle Mitarbeiter kennen die Inhalte, wissen wo sie zu finden sind und halten diese ein.  

 

Neu entwickelte und erweiternde Richtlinien und Verhaltensweisen werden mit dem 

Team gestaltet und im Anschluss als dienstliche Unterweisung in den Alltag 

implantiert.  

 

Folgende Themen sind im Team der Einrichtung mit Blick auf die eigene konkrete 

Arbeitsweise diskutiert, geklärt, verbindlich festgelegt und sollen kontinuierlich 

reflektiert werden. Dazu ist die Erarbeitung einer Verhaltensampel5 eine gute Form 

um erreichbare Verhaltensweisen im Alltag für die Mitarbeiter anschaulich 

festzulegen:  

 

• Umgang mit körperlicher Nähe  

• Alleinsein mit Kindern 

•       Wickeln und Begleiten auf die Toilette/ Intimsphäre des Kindes   

•       Schlafen/ Ruhen  

• Sexuelle Bildung, Entdecken des Körpers, Doktorspiele  

• wertschätzende Sprache (Begriffe, Umgang im Alltag) 

• Grenzen und Grenzverletzungen (Selbstbestimmung der Kinder, Übergriffe, 

persönliche Grenzen von Kindern und pädagogischen Fachkräften) 

 

Über die Verhaltensregeln hinaus haben wir hausinterne Dienstanweisungen und 

Regelungen, die das Wohl der Kinder sichern z.B. Gartenregeln usw.  

 

Oberstes Ziel muss die Entwicklung einer präventiven Grundhaltung sein, die die 

Rechte und Intimsphäre der Kinder achtet und zu einer die Grenzen achtenden 

Kultur beiträgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Eine Muster-Verhaltensampel als Beispiel zur Einsicht in Anhang 2, erstellt durch den Landesverband, 

(Fachberatung Aalen) kath. Kitas vom Januar 2022  
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4. Beratungs- und Beschwerdewege  
 

In unserer kath. Kindertagesstätte St. Antonius gibt es eindeutige, allen bekannte 

Regeln, die für alle Beteiligten verpflichtend sowohl in den Prozessen des 

Qualitätsmanagements (z.B. Konfliktgespräche, Mitarbeiterjahresgespräche, 

Beschwerdemanagement für Erwachsene und Kinder uvm.) als auch in der 

Konzeption (z.B. päd. Grundhaltung und Bild vom Kind) und dem Leitbild der 

Seelsorgeeinheit Neuler-Rainau festgelegt sind. Die kontinuierliche Überprüfung ist 

dabei ein fortdauernder Prozess.   

 

Die Möglichkeiten der Beratungs- und Beschwerdewege werden den Eltern bei 

Elterngesprächen und Aufnahmegesprächen publik gemacht. Sie dienen dazu, 

abweichendem Verhalten vorzubeugen, dieses gegebenenfalls zu erkennen und 

angemessen zu handeln. Für unsere Einrichtung wurde der Kindergartenbeauftragte 

Pastoral (Dienstgeber Pfr. Zorn) als für Präventionsfragen Ansprechpersonen 

bestimmt.  

 

 

    4.1 Kontakte  
 

Zusätzlich verweisen wir auf die Kontaktstellen bezüglich Prävention und sexuellem 

Missbrauch. 

 

Kindergartenbeauftragter Pastoral (KPB): 

Pfarrer Jürgen Zorn 

Kirchplatz 7, 73491 Neuler 

Telefon: 07961/9599432 

E-Mail: Juergen.Zorn@drs.de 

 

Insoweit erfahrene Fachkraft: 

Herr Sittler, Marienpflege Ellwangen (Stand 3/2020) 

Telefon: 07961/884115 

E-Mail: s.sittler@marienpflege.de  

 

BDKJ-Hottline: 

Telefon: 0151 / 53 78 14 14  

E-Mail: kinderschutz@bdkj.info  

 

Diözese Rottenburg/Stuttgart: 

Kommission sexueller Missbrauch 

Telefon: 07472 / 169- 783; Mobil: 0171 / 289 69 94 

www.drs.de/rat-und-hilfe/hilfe-bei-missbrauch/ansprechpartnerhtml  

 

Landratsamt Ostalbkreis: 

Kontaktstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen 

Telefon: 07361 / 503-1473 

E-Mail: kontaktstelle@ostalbkreis.de  

 

 

 

mailto:Juergen.Zorn@drs.de
mailto:s.sittler@marienpflege.de
mailto:kinderschutz@bdkj.info
http://www.drs.de/rat-und-hilfe/hilfe-bei-missbrauch/ansprechpartnerhtml
mailto:kontaktstelle@ostalbkreis.de
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Caritas: 

Zentralruf für Opfer und Zeugen; Telefon: 0800 / 4 30 04 00  

Stabsstelle Schutz vor sexuellem Missbrauch des Caritasverband der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart e.V.; Telefon: 0711 / 26 33-11 51 

www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/schutz-vor-sexuellem-

missbrauch  

 

 

Es ist die wiederkehrende Aufgabe der Mitarbeiter den Kindern ihre Rechte im Alltag  

zu erklären und die Rahmenbedingungen zu schaffen damit die Kinder ihre Rechte 

leben können.  

Die Eltern und Mitarbeiter werden regelmäßig zur Beteiligung aufgerufen z.B. bei 

Elternumfragen, in den       Elterngesprächen, Mitarbeiterjahresgesprächen uvm.   

Im Controlling werden die Zufriedenheit und die Bekanntheit der 

Beteiligungsmöglichkeiten verbal und schriftlich abgefragt. Gegebenenfalls werden 

Wissenslücken geschlossen.  

 

Allen Mitarbeitern ist die Haltung zum Umgang mit Beschwerden bewusst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/schutz-vor-sexuellem-missbrauch
http://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/was-uns-wichtig-ist/schutz-vor-sexuellem-missbrauch
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5. Nachhaltige Aufarbeitung  
 

Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch MitarbeiterInnen handeln Träger und 

Einrichtung professionell. Bei Grenzverletzungen und / oder Regelverstößen (z.B. 

Missbrauch durch Mitarbeiter), wird das Gespräch mit allen Beteiligten gesucht und 

dokumentiert. Dabei wird der Leitfaden der Diözese Rottenburg-Stuttgart der 

betreffenden Prozesse angewendet.  

Zu Finden unter:    
praevention-missbrauch.drs.de/aufklaeren-informieren/was-ist-sexueller-missbrauch.html 

 

 

5.1 Leitfaden  

 
Was tun bei sexuellem Missbrauch? 

 

• Ruhe bewahren - nicht überstürzt handeln! 

• Aufmerksam zuhören und die Aussage des Kindes/ Jugendlichen/ 

Gesprächspartner:in ernst nehmen. 

• Wichtige Botschaften: Du bist nicht schuld. Gut, dass Du Dich mitgeteilt hast. 

• Keine unerfüllbaren Versprechen geben (Geheimhaltung, eigene Grenzen 

achten) 

• Sich selbst ►Hilfe holen 

• Kurz und sachlich dokumentieren: Situation, Fakten, Aussagen des Kindes/ 

Jugendlichen/ Gesprächspartner:in, Datum, Beobachtungen 

• Weitere Schritte mit dem Kind/ dem oder der Jugendlichen/ 

Gesprächspartner:in besprechen 

• Keine Informationen an die oder den Beschuldigte:n! 

 

 

5.2 Zusätzliche Kontakte6 
 

Kommission sexueller Missbrauch 

Andrea Doll (Geschäftsführerin) 

07472 / 169-783 

andoll@ksm.drs.de 

 

Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz 

Sabine Hesse (Leiterin, Präventionsbeauftragte) 

07472 / 169-385 

praevention@drs.de 

 

Aufarbeitungskommission 

Friedolf Lappen (kommissarischer Geschäftsführer) 

07472/169-349 

flappen@bo.drs.de 

 

 

 
6 Eine weitere Liste mit Adressen ist in Anhang 3 zu finden  

mailto:andoll@ksm.drs.de
mailto:praevention@drs.de
mailto:flappen@bo.drs.de
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Bei einem bekannt gewordenen Vorfall sind begleitende Maßnahmen und 

Nachsorge für alle Beteiligten im System der kath. Kindertagesstätte ein wichtiger Teil 

einer nachhaltigen Präventionsarbeit. 

 

Wenn die Krise bewältigt ist, gilt es zu reflektieren, was hilfreich war und wo Fehler 

gemacht wurden. Aus dem Vorfall sind Konsequenzen für die Verbesserung des 

Schutzkonzeptes zu ziehen.7 

Dabei finden verschiedene Verfahrenswege, je nach Art der Grenzverletzung, 

Anwendung. Beratung, Supervision, örtliche oder diözesane Unterstützungssysteme 

können bei Bedarf in Anspruch genommen werden. 

 

 In der Prozessbeschreibung des Schutzauftrage stehen Hinweise zum Ablauf 

und Dokumentationsdokumente. 

Eine stetige Überprüfung der Prozesse, Abläufe und auch Kontaktdaten und Gesetze 

sind eine wichtige Aufgabe der Einrichtung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 praevention-missbrauch.drs.de/stabsstelle-praevention/nachhaltige-aufarbeitung.html 
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6. Qualitätssicherung und -entwicklung  

 

 

   Die Qualitätssicherung und -entwicklung mit den darin beschriebenen 

Prozessen ist fester Bestandteil unserer Einrichtung und regelt auch Maßnahmen zur 

Prävention. Alle wesentlichen Prozesse sind im Qualitätshandbuch (z.B. „Pflege“, 

„Ruhe und Schlafen“, „Essen“ uvm.) beschrieben und in den Einrichtungen 

implementiert, um deren präventiven Charakter zu entfalten. Wesentlich sind dabei 

geklärte Verfahren und Zuständigkeiten bei Interventionen in Verdachtsfällen. Hierbei 

gilt der „Leitfaden für (gesamt-) kirchengemeindliche Träger und Fachkräfte 

katholischer Kindertageseinrichtungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart-Sicher 

handeln bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch MitarbeiterInnen“ (S.9) sowie 

die Verfahrenswege des §8a SGB. 

Der Hinweis bei Neueinstellungen von neuen Mitarbeitern und die regelmäßige 

Evaluierung einzelner Prozesse aus dem Qualitätshandbuch helfen die Abläufe 

aktuell zu halten und gegebenenfalls zu verbessern was wiederum der 

Qualitätssicherung dient.  Das Ineinandergreifen von Schutzkonzept und 

Qualitätsmanagement-System erhört die Verbindlichkeit. 
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7. Aus- und Weiterbildung  
 

Jede hauptamtliche und ehrenamtliche MitarbeiterIn, jeder ehrenamtliche Aktive 

sowie jede pädagogische Fachkraft, die mit Kindern arbeitet, weiß, was sie tun muss, 

um jederzeit eine wirkungsvolle Intervention bzw. langfristig eine wirkungsvolle 

Prävention einzuleiten.  

Das Wissen darum wird jedem zu Beginn seiner Tätigkeit vermittelt. In regelmäßig 

stattfindenden, für jeden Mitarbeiter verpflichtenden Fortbildungen wird das Wissen 

vertieft und erweitert. Die Themen sexuelle Bildung, Gender, Kinderrechte, 

Partizipation, Haltung und Professionalität sowie Prävention vor sexueller Gewalt 

finden Raum in Fortbildungen, Gesprächen, (z.B. Zielvereinbarungsgespräch) sowie 

Trägergesprächen und durch Multiplikation und in         Dienstbesprechungen.  

         Im Mitarbeiterjahresgespräch (für Leitung und Mitarbeiter) kann das 

Schutzkonzept thematisiert werden.  

 

Die große Bandbreite der Fortbildung, die verpflichtend und wahlweise 

wahrgenommen werden, gewährleistet eine hohe Professionalität in unseren 

Einrichtungen und unterstützt die Entwicklung einer „Kultur der Achtsamkeit“. 

 

Fortbildungs-, Beratungs- und Gesprächsangebote von externen Institutionen 

(Beratungsstellen, Jugendamt, Präventionsstellen und andere Gesundheitsdienste) 

sind bekannt und werden in Anspruch genommen.  

 

In Elterngesprächen oder Veranstaltungen zu den oben genannten Themen können 

Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen sowie die Beschwerdewege 

besprochen werden.  

Dabei sind die Mitarbeiter kompetente Dialogpartner für die Eltern zum Thema 

„Kinderschutz“ und kennen Informationsangebote, geben Auskunft über das 

Netzwerk der verschiedenen regionalen Beratungsstellen in Erziehungs- und 

Präventionsfragen. 
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Impressum  

Die vorliegende Schutzkonzept der katholischen Kindertagesstätte St. Antonius wurde 

von der Leiterin erarbeitet und mit den päd. Fachkräften komplettiert. 

Das Schutzkonzept ist jedem Mitarbeiter bekannt und für alle verbindlich. 

Es wurde vom Träger zu Kenntnis genommen und akzeptiert. Ebenso wurde es den 

Elternvertretern vorgelegt. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einrichtungsleiterin Gabriele Grunwald B.A. 

oder an einen pädagogischen Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung.  

 

 

Verantwortlich für Inhalt8, Gestaltung und Vervielfältigung9 

 

Katholische Kindertagesstätte St. Antonius  

Bühlstr. 42 

73492 Rainau-Buch 

Tel: 07961/4310 

E-Mail: antonius@sankt-martinus-schwabsberg.de 
 

 
8 Inhaltlich ist es dem Entwurf des Landesverbandes der kath. Kitas e.V. in Zusammenarbeit mit dem 

Verwaltungszentrum Aalen ähnlich. Einzelne Textpassagen wurde daraus entnommen. Der Einfachheit 

halber wird dies hier genannt um eine Häufung der Fußnoten zu vermeiden. 

 

mailto:antonius@sankt-martinus-schwabsberg.de
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Anhang 1  

 

 

Verhaltenskodex der Diözese Rottenburg-Stuttgart zur Prävention von 

sexuellem Missbrauch10 
 

Die Katholische Kirche will Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern 

Lebensräume bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und 

Begabungen entfalten können. Dies sollen geschützte Orte sein, an denen junge 

Menschen sich angenommen und sicher fühlen. Kinder und Jugendliche brauchen 

und finden Vorbilder, die sie als eigenständige Persönlichkeiten respektieren und 

unterstützen und denen sie vertrauen können. Die Verantwortung für den Schutz von 

Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männern liegt bei den ehrenamtlichen und 

haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld der 

kirchlichen Arbeit im kinder- und jugendnahen Bereich. Diese sind zu einem 

reflektierten Umgang mit ihren Schutzbefohlenen und zur zeitnahen und 

angemessenen Thematisierung von Grenzverletzungen verpflichtet, die durch ihre 

Kolleginnen und Kollegen oder durch die ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen, 

junge Frauen und Männer begangen worden sind. Dies wird durch die 

Unterzeichnung dieses Verhaltenskodex bekräftigt. 

 

 
Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass niemand den mir 
anvertrauten Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männern seelische, 
körperliche oder sexualisierte Gewalt antut. 
 

1. Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer in ihrer 
Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten. Ich stärke sie, für ihr Recht auf seelische und körperliche 
Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe wirksam einzutreten. 

 
2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, junge Frauen 

und Männern ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte ihre 
Rechte und ihre Würde. 

 
3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich 

respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der mir 
anvertrauten Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer und meine 
eigenen Grenzen. Ich beachte dies auch im Umgang mit den Medien, 
insbesondere bei der Nutzung von Handy und Internet. 

 
4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst 

wahrzunehmen und die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum 
Schutz der jungen Menschen einzuleiten. Ich beziehe gegen 
diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder 
Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich die im kinder- und jugendnahen Bereich 
tätigen Personen sexuell übergriffig oder körperlich gewalttätig, setze ich mich 

 
10 Verhaltenskodex Stand Oktober 2016  
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für den Schutz der Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer ein. 
Ebenso greife ich ein, wenn die mir Anvertrauten andere in dieser Art 
attackieren. Ich höre zu, wenn sie mir verständlich machen möchten. Dass 
ihnen durch weiter Menschen seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt 
angetan wird. Ich bin mir bewusst, dass seelische, sexualisierte und 
körperliche Gewalt nicht nur von männlichen, sondern auch von weiblichen 
Tätern verübt wird und dass nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen häufig 
zu Opfern werden. 

 
5. Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-

)Ansprechpartner für die Diözese Rottenburg-Stuttgart, meinen Verband oder 
meinen Träger. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann oder bei Bedarf 
Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme, und werde sie in Anspruch 
nehmen. 

 
6. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber 

den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern 
bewusst und handele nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine 
Abhängigkeiten aus. 

 
7. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen 

gegebenenfalls disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat. 
 

8. Ich informiere mich über sexualisierte Gewalt und Möglichkeiten der 
Prävention und nehme an Schulungsangeboten gemäß der 
Präventionsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart teil. 
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Anhang 2 
 

Muster- Verhaltensampel  
 

Ein Beispiel wie so etwas aussehen kann:  

 

 

Rot = dieses Verhalten geht gar nicht, ist nicht erlaubt 

Gelb = dieses Verhalten ist kritisch und Situationsabhängig. Hinterfragen und 

reflektieren 

Grün = dieses Verhalten ist pädagogisch wünschenswert und völlig in 

Ordnung 

 

• Zerstörung zulassen 

• Mit Essen werfen 

• Kind zum Wickeln zwingen 

• Machtposition ausnutzen 

• Kraftausdrücke zulassen 

• Bloßstellen 

• Küssen und Umarmen 

• Disziplinierungsmaßnahmen 

• Schlagen, beißen, treten usw.  

 

• Schimpfwörter 

• Petzen 

• Auslachen 

• Ungerechtes Verhalten 

• Konflikte austragen lassen 

• Sachen wegnehmen 

• Kinder anschreien 

 

• Grenzen setzen und akzeptieren 

• Miteinander spielen 

• Lob und Anerkennung 

• Ein Stopp akzeptieren 

• Einander helfen  

• Zuhören 

• Kuscheln  

• Teilen  

• Kinder selbstständig und selbstbewusst machen 

• Bedürfnisse äußern und stillen 

• Dabei sein und Mitreden  
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Anhang 3 

 

Adress- und Kontaktliste 
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Anhang 4 

 

 

Rechtliche Grundlagen 

 

-Straftaten- 

 

Paragraph im Strafgesetzbuch (StGB) 

 

§171  Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 

§174  Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen  

§174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten 

oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtung  

§174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung  

§174c  Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, 

Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses  

§176  Sexueller Missbrauch von Kindern  

§176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern  

§176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge  

§177  Sexuelle Nötigung/ Vergewaltigung  

§178  Sexuelle Nötigung/ Vergewaltigung mit Todesfolge  

§179  Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen 

§180  Förderungen sexueller Handlungen Minderjähriger  

§180a Ausbeutung von Prostituierten  

§181a Zuhälterei 

§182  Sexueller Missbrauch von Jugendlichen  

§183  Exhibitionistische Handlungen  

§183a Erregung öffentlichen Ärgernisse  

§184  Verbreitung pornographischer Schriften  

§184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften 

§184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 

§184c  Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften 

§184d  Zugänglichmachen pornographischer Inhalte mittels Rundfunk 

oder Telemedien Abruf kinder- und jugendpornographischer 

Inhalte mittels Telemedien 

§184e  Veranstaltungen und Besuch kinder- und 

jugendpornographischer Darbietung 

§184f  Ausübung der verbotenen Prostitution  

§184g Jugendgefährdende Prostitution 

§184h  Begriffsbestimmungen 

§184i  Sexuelle Belästigung 

§184j  Straftaten aus Gruppen 

§225  Misshandlungen von Schutzbefohlenen  

§232  Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung  
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§233  Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft 

§233a Förderungen des Menschenhandels  

§234  Menschenraub 

§235  Entziehung Minderjähriger  

§236  Kinderhandel 

 

 


